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4.7 Speicherbegrenzung 
Personenbezogene Daten dürfen nur solange in einer 
Form aufbehalten werden, welche die Identifizierung 
der betroffenen Person ermöglicht, wie es für den 
Verarbeitungszweck erforderlich ist. Nach Ablauf die-
ser Frist sind die Daten zu löschen oder zu anonymi-
sieren. 
Dieser Grundsatz führt in der Praxis zu zwei wichti-
gen Fragestellungen: 
 Welche Behaltefristen sind für welche Datenkate-

gorien relevant? 
 Wie bzw durch wen kann die Löschung der Daten 

systemtechnisch umgesetzt werden (Löschkonzept)? 
Folglich wird man zur Beantwortung der ersten Frage 
im ersten Schritt die unternehmensintern vorhande-
nen Daten gruppieren und klassifizieren müssen.  
Basierend darauf sind die entsprechenden gesetz-
lichen Behaltefristen zu ergänzen. Beispielhaft sind 
nachfolgend einige wichtige Gesetzesfristen angeführt. 

Bereich Behalte-
frist 

Steuerrechtliche Aufbewahrungspflicht 
(§ 132 Abs 1 BAO) 7 Jahre 

Sonderbestimmung für Grundstücke  
(§ 18 Abs 10 UStG) 

22  
Jahre 

Unternehmensrechtliche Aufbewah-
rungspflicht (§§ 190, 212 UGB) 7 Jahre 

Gewährleistung „bewegliche Sachen“  
(§ 933 ABGB) 2 Jahre 

Gewährleistung „unbewegliche Sachen“ 
(§ 933 ABGB) 3 Jahre 

Anspruch auf Ausstellung eines Dienst-
zeugnisses (§ 1163 iVm § 1478 ABGB) 

30  
Jahre 

Verfall von Ersatzansprüchen aus vor-
zeitiger Beendigung eines Arbeitsver-
hältnisses (ua § 34 AngG) 

6  
Monate 

Geltendmachung von Ansprüchen we-
gen Diskriminierung bei Beförderung 
oder Bewerbung (§§ 15 Abs 1 und 29 
GlBG) 

6  
Monate 

  

Sehr geehrte Damen und Herren!

Auf Seite 26 hat sich leider ein Fehler eingeschlichen. 
Die korrekte Behaltefrist für Grundstücke beträgt 
22 Jahre und nicht 10 Jahre.

Wir bitten um Entschuldigung und danken für Ihr 
Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen
Autor & Verlag

falsch:

richtig:
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